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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1989

Norm

StGB §162 Abs2

Rechtssatz

Der "Schaden" muß nicht mit der exekutiv gesicherten Forderung ident sein; er kann (zB auf Grund des Werts der

gepfändeten Sache) geringer, er kann aber auch höher sein, zumal künftige exekutive Eintreibungen gleichermaßen

geschützt werden.
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